
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1995/11/27 12R199/95
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 27.11.1995

Norm

ZPO §365

ZPO §332 Abs2

Rechtssatz

Da die Nichtbefolgung eines Auftrages zum Erlag eines "Vorschusses" für bereits aufgelaufene

Sachverständigengebühren ohne Sanktion bleibt, ist ein Rechtsschutzinteresse an einem Rekurs gegen den

Erlagsauftrag zu verneinen.

Entscheidungstexte

12 R 199/95

Entscheidungstext OLG Wien 27.11.1995 12 R 199/95
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